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Allerhöchster Erlaß, betr. RKusprägung von Fünthellerstücken für das deutsch-
ostafrikanische Schutzgebiet.

Vom 3. Juni 1912.
Auf Ihren Bericht vom 26. Mai d. Is. will Ich hierdurch genehmigen, daß für das

deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet Fünfhellerstücke, in der äußeren Form und Legierung dem
durchlochten Zehnhellerstück genau entsprechend, jedoch in den angegebenen geringeren Ausmessungen,
ausgeprägt werden.

Neues Palais, den 3. Juni 1912.
gez. Wilhelm l. kK.

ggez. v. Bethmann Hollweg.
An den Reichskanzler (Reichs-Kolonialamt).


